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zu actionum kontrahiert und sich nicht gescheut, von „optimatischen 
Rachinburgen“ zu sprechen108. Ließen sich aber Optimaten mit Ra-
chinburgen vergleichen oder gar gleichsetzen, dann auch Antrustionen.

Die Intentionen des Edictus-Beginns liegen ohnehin auf der Hand. 
Offenbar hat Chilperich, um die Elite seines Reichs darzustellen, den 
altbekannten römischen Begriff der Optimaten mit dem exklusiv 
rechtlichen der fränkischen Antrustionen kombiniert109, um beides 
unter dem Ehrenprädikat viris magnificentissimis zusammenzufassen. 
‚Optimaten oder Antrustionen‘ aber derart auszuzeichnen, war am 
ehesten im Hochgefühl von 576/577 zu rechtfertigen110.

*

Das zweite Indiz für 577 liegt im örtlichen Hinweis ut et Turrovaninsis, 
was Adjektiv zu loca (‚turrovanensisch‘) oder Substantiv (‚die Turrova-
nenser‘) sein kann. Von den vier Lokalisierungen, die in der Literatur 
für Turrovaninsis vorgeschlagen wurden, kommt rein lautlich Tarbes 
oder Tournai nicht, Tours kaum, wohl aber Thérouanne in Betracht111. 
Denn mit den ähnlich geschriebenen Tarabannensibus, deren a sich 
leicht zu u verlesen ließ, bezeichnete Gregor von Tours die Leute von 
Thérouanne112.

108)  Wulf Eckart Voss, Vom römischen Provinzialprozeß der Spätantike zum 
Rechtsgang des frühen Mittelalters, in: Recht im frühmittelalterlichen Gallien. 
Spätantike Tradition und germanische Wertvorstellungen, hg. von Harald Siems / 
Karin Nehlsen-von Stryk / Dieter Strauch (Rechtsgeschichtliche Schriften  7, 
1995) S. 73–108, hier S. 105 ff.

109)  Man vergleiche die wenigen antrustio-Belege oben Anm. 90 mit der breiten 
optimas-Palette im Thesaurus linguae Latinae 9/2 (1968–1981) Sp. 819–821 (Wolf-
gang Hübner).

110)  Ehrgeizig war auch das soeben angesprochene „Kontumazialverfahren“ 
des Edictus, von dem Weitzel, Dinggenossenschaft 1 (wie Anm. 78) S. 472 sagt, 
dass die dort „erreichte Intensität des königlichen Rechtsdurchsetzungsanspruches 
wie die Höhe der rechtlichen Vollstreckungstechnik nicht lange gehalten werden 
konnten“.

111)  Für Tarbes zuletzt Woll, Untersuchungen (wie Anm. 30) S. 31, die auch 
Tours nicht ausschließen möchte, doch taugt das südlich der Garonne gelegene 
Tarbes nicht zum Vergleich sicut et reliqua loca ut et … Tournai steht schon länger 
außer Diskussion.

112)  Historiae V, 18, MGH SS rer. Merov. 1/1 S. 224 f. Zu Recht konstatierten die 
Ähnlichkeit Franz Beyerle, Rezension Emil Goldmann, in: ZRG Germ. 49 (1929) 
S. 502–508, hier S. 505 und Rivers, An Analysis (wie Anm. 29) S. 633. Die beiden 
Kriegsleute, die laut Gregor Sigibert töteten (575), werden erst im Liber Historiae 
Francorum c. 32 zu Taraonenses, MGH SS rer. Merov. 2 S. 296.


